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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Wi - U

zu Punkt … der 1030. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2023

Zweite Verordnung zur Änderung der Kurzfristenergie-
versorgungssicherungsmaßnahmenverordnung

A 

1. Der federführende Wirtschaftsausschuss und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes zuzustimmen.

B 

Der federführende Wirtschaftsausschuss und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

empfehlen dem Bundesrat ferner, die nachfolgende E n t s c h l i e ß u n g zu  

fassen.

2. Der Bundesrat begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, die Kurzfrist-

energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) zu verlän-

gern. Der Bundesrat ist jedoch der Auffassung, dass die nur geringfügig verlän-
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gerte EnSikuMaV (bis zum 15. April 2023) und der dadurch bedingte Wegfall 

der normativen Einsparvorgaben das Risiko in sich birgt, dass in den Frühlings-

beziehungsweise Sommermonaten dieses Jahres nicht genug Erdgas eingespart 

wird, um die Speicherfüllstände ausreichend hoch zu halten und damit eine 

Gasmangellage im nächsten Winter beziehungsweise einen erneuten drastischen 

Preisanstieg im Gas- beziehungsweise Strombereich zu verhindern. Daher  

bitten die Länder die Bundesregierung, nach Außerkrafttreten der EnSikuMaV, 

im Rahmen eines engen Monitoringverfahrens die Gasversorgungslage (Gas-

speicherfüllstände, LNG-Einspeisung, die zu erwartenden Gasimport-

beziehungsweise -exportmengen sowie das Einhalten des 20-Prozent-Einspar-

ziels) und die Lage an den Energiemärkten detailliert zu prüfen und gegebenen-

falls die EnSikuMaV zeitnah wieder in Kraft zu setzen.

3. Bei einem erneuten Inkraftsetzen der EnSikuMaV ist von der Bundesregierung 

zu prüfen, ob einzelne Regelungen der EnSikuMaV mit Bußgeldern bewehrt 

werden sollten, um den zuständigen Behörden den Vollzug der Regelungen zu 

erleichtern und die Normadressaten zu den von der Verordnung geforderten 

Einsparmaßnahmen anzuhalten.

4. Energieeinsparungen sind nicht nur in einer Krise nötig, sondern auch zum Er-

reichen der Klimaziele. Daneben führt ein verminderter Gasverbrauch in Zeiten 

anhaltender Gasknappheit zu einer Entspannung auf den Energiemärkten und 

trägt somit dazu bei, dass Gas zu geringeren Preisen für diejenigen verfügbar 

sein wird, die darauf angewiesen sind. Unabhängig von der (befristeten  

Geltungsdauer) der EnSikuMaV hat die Bundesregierung daher umgehend zu 

prüfen, welche Regelungen der EnSikuMaV in anderen Gesetzesvorhaben ver-

stetigt werden sollten. In diesem Zusammenhang wird vom Bundesrat ange-

merkt, dass sich das noch immer in der Ressortabstimmung befindliche Gesetz 

zur Steigerung der Energieeffizienz anbieten würde, um einzelne Regelungen 

der EnSikuMaV mit einer dauerhaften Geltungsdauer auszustatten.
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Begründung:* **

Zu Ziffer 2: 

Die derzeitige Gasversorgungslage wird zutreffend von der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) als weniger angespannt bewertet, insofern der Eintritt einer Gas-
mangellage in diesem Winter wahrscheinlich nicht zu erwarten ist. Jedoch 
weist die BNetzA weiterhin in jedem Lagebericht ausdrücklich darauf hin, dass 
ein sparsamer Gasverbrauch weiterhin wichtig bleibt. Vor diesem Hintergrund 
ist derzeit davon auszugehen, dass das Thema einer möglichen Gasmangellage 
nach dem Sommer sehr wahrscheinlich wieder akut werden wird und die 
Monate ohne Verbrauchseinschränkungen nicht oder nur mit sehr hohem Auf-
wand bei der Gasbeschaffung wieder ausgeglichen werden können. Hinzu 
kommt, dass die für das Jahr 2023 geplanten LNG-Einspeisekapazitäten (im 
optimalen Fall) nur einen Bruchteil – nach Einschätzung des BMWK circa ein 
Drittel – der russischen Gasexporte ersetzen werden. Daneben können die  
Exporte aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden wahrscheinlich nicht 
signifikant gesteigert werden, um die früheren Exportmengen aus Russland 
vollständig zu ersetzen. Insofern steht bereits jetzt fest, dass es in diesem Jahr  
wesentlich schwerer werden wird, die Gasspeicherfüllstandsvorgaben (ohne 
russisches Pipelinegas) zu erfüllen. Demnach ist (auch nach Auslaufen der 
EnSikuMaV) ein sparsamer Verbrauch über die Sommermonate erforderlich, 
um eine Gasmangellage im nächsten Winter zu verhindern. 

Verbrauchseinsparungen sind zwingend erforderlich, weil sie dazu beitragen, 
dass die Speicherstände im Sommer nicht so stark absinken werden. Können 
die Speicherstände über die Sommermonate hingegen auf einem hohen Niveau 
gehalten werden, wird dadurch Druck auf die Angebotsseite des Gasmarktes 
ausgeübt, was wiederum dazu führt, dass die Gaspreise nicht so stark wie im 
letzten Sommer steigen werden. Demnach besteht das volkswirtschaftliche 
Risiko, dass aufgrund von unterlassenen Einsparungen im Sommer, der Bund 
erneut genötigt sein wird, zu deutlich überhöhten Preisen sich am Gasmarkt zu 
betätigen. Dies gilt es in jedem Fall zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass in diesem Winter unter der 
Geltung der EnSikuMaV das temperaturbereinigte Einsparziel von 20 Prozent 
weitgehend eingehalten wurde. Demnach hat die Signalwirkung der  
EnSikuMaV bei der Bevölkerung offenbar ihr Ziel nicht verfehlt. Das poli-
tische Signal hingegen, welches mit dem Auslaufen der Verordnung zum 
15. April 2023 einhergeht, dürfte bei weiten Teilen der Bevölkerung wahr-
scheinlich dazu führen, dass (zwingend erforderliche) Einsparmaßnahmen  
unterlassen werden und somit das temperaturbereinigte Einsparziel nach der 
Heizperiode nicht mehr eingehalten werden wird. 

* im Wirtschaftsausschuss als Begründung nur gegenüber dem Plenum beschlossen 
** die Begründung ist bei Ablehnung einzelner Ziffern redaktionell anzupassen
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Im Übrigen möchte der Bundesrat in Erinnerung rufen, dass mit der Gaspreis-
bremse alle Letztverbraucher gleichermaßen von den derzeit herrschenden 
enorm hohen Gaspreisen entlastet werden. Diese Entlastung wird die zukünf-
tigen Haushalte über Jahre belasten. Aus der Existenz der Gaspreisbremse ist 
vielmehr zu fordern, dass, solange dieser politische Eingriff in den Markt vor-
genommen wird, Vorschriften, welche Verbrauchseinsparungen im privaten, 
behördlichen und gewerblichen Bereich bezwecken, ebenfalls nötig sind. Es 
darf nämlich nicht sein, dass Letztverbraucher, weil sie durch die Gaspreis-
bremse keine finanziellen Einbußen befürchten müssen, erst recht davon Ab-
stand nehmen, ihren Verbrauch zu reduzieren. 

Vor diesem Hintergrund kann die relativ kurze Verlängerung der EnSikuMaV 
bis zum 15. April 2023 lediglich dann vom Bundesrat mitgetragen werden, so-
fern die Bundesregierung in einem engen Monitoringverfahren die Lage an den 
Gasmärkten genau beobachtet und die EnSikuMaV gegebenenfalls (noch im 
Frühjahr) wieder in Kraft setzt. Bei der erforderlichen Abwägung sind neben 
den aktuellen Gasspeicherfüllständen auch die LNG-Einspeisung, die zu erwar-
tenden Gasimport- beziehungsweise -exportmengen, der temperaturbereinigte 
Verbrauch sowie die aktuellen Gaspreise zu berücksichtigen. Diese Daten wer-
den täglich von der BNetzA veröffentlicht, sodass sichergestellt ist, dass die 
Entscheidung zur Wiederinkraftsetzung der EnSikuMaV auf eine valide  
Datengrundlage gestützt werden kann. Im Hinblick auf eine mögliche Gas-
mangellage beziehungsweise auf exorbitante Preise am Gasmarkt darf die  
Devise der Bundesregierung in keinem Fall sein, dass die Lage über den  
Sommer zunächst abgewartet werden sollte, um im Herbst festzustellen, dass 
die Speicherstände erneut deutlich zu gering sind. 

Zu Ziffer 3: 

Der Vollzug der EnSikuMaV erfolgt durch die Länder. Teilweise liegt in ein-
zelnen Ländern die Zuständigkeit für die Ausführung der EnSikuMaV bei den 
obersten Landesbehörden; teilweise haben aber auch Kommunalbehörden die 
Regelung zu vollziehen. Die Bundesregierung hat in der ursprünglichen  
Fassung bewusst auf Bußgeldvorschriften verzichtet, obwohl diese von den zu-
ständigen Behörden leichter und effektiver zu vollziehen wären. Zudem dürfte 
mit Bußgeldvorschriften eine abschreckende Wirkung einhergehen, welche die 
Bevölkerung zum Energiesparen motiviert. Insofern hat die Bundesregierung 
bei Wiederinkraftsetzung kritisch zu prüfen, ob die Schaffung von Bußgeldvor-
schriften zwischenzeitlich erforderlich ist, um das durch die Außerkraftsetzung 
der EnSikuMaV hervorgerufene Defizit wiederauszugleichen. 

Zu Ziffer 4: 

Aktuell ist für März eine Kabinettsbefassung für das geplante Energie-
effizienzgesetz vorgesehen. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prü-
fen, welche Regelungen aus der Verordnung gegebenenfalls verstetigt werden 
sollten und zum Gesetzentwurf insgesamt zeitnah eine Länderanhörung einzu-
leiten.  


